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Ich, der lmdesunterze ichn,:?te W&l ter Krohn, wohnhaft 
HamburR:, Burchardstr. lC) IV. versichere das Folgende 
an ~ides s tu tt. Ich wei~ s, das s dies e Erklllrunp: einem 
norvv'3P.::ischen Gerich t V01"P8 legt werden s oll. Ich bin 
auch bereit mich durch eine norweqische Dienststelle 
vernehnen ZU lassen. 

Ich nehme bezug ~uf meine frUhere Vernehmung, welche 
in einem massp::eblichen Punkt missverstUndlich sein kEnn. 
Wenn ich sagte, dass Drohunf-en nicht anp:ewandt seien, so 
wollte ich S8,P'en, dass ich pers0I11ich in meiner dienst­
lichen0.:ip:enschaft als Wehr-VJirtschnfts-Offizier keine 
Drohunren ausgesprochen h::be. 

Ich weis s v. ber, dus s fUr die Bed Urfniss e der Bes~. tzungs­
truppen Requisitionen p:emach t und in ,Q'leichwirksamer Weis e 
Befehle erteilt wurden, um Lieferungen und LeistUngen zu 
erreichen und notfalls zu erzv!inp:en zum Beispiel, Schaffung 
von TruppenunterkUnften, walche durch Ba.eh18ert~dlung· 
norwea;ischen Firmen zur .t.usfUhrung ~lUfgetragen wurden. 
Diese Befhle wurdAn entsprechend dsn Vorschriften der 
deutschen 8esatzungs-Dienstanweisunp'en erteilt. Die Grund­
lagel-der Befehlserteilung war u.a. auch die allgemeine 
Proklamation des Deutschen Wehrmdchts-OberlJefehlshabers 
in Norwegen. Die Befehle mussten unbedingt befo~ werden, 
wail sie sonst als vJiderstand gegen eine Requisition 
im Sinne der Hac,ger Landkl'iep:s ordning .t'.rt. 52 bes truft 
worden wHre. Es li{L.r ger<.>.de auch in der norwegischen Be­
v0'lkerunp- bekannt, dass der Deutsche Sicherheitsdienst 
bezw. die Gestapo bei der Besetzung z.B. Polens., und dann 
auch bei der Besetzung BelQ'iens, Hollands und Frankreichs 
mit allerschllrfsten Mitteln gegen die Bev0'lkerung vor­
~in~en, wenn die Befehle zu Lieferungen und Sachleistun­
p:en-durc!idie Bev0'lkerung nicht befolg:t odrr sabotiert 
wurden. 'Die Bev0"lkerunp Polens und Belgiens z.o. wurde, 
wie das ja uuch in spnteren Kriegsverbrecherprozessen 
klarp:elegt wurde, durch k0'rperliche Gewalt, Verschickung 
oder Liouidierung zu d'-n befOhlenen Leis tungen gezwungen. 
Meines \"lisseHs ist es zwar in Norwegen nicht zu der -
artigen Zwann:smassn8.hmen ~ekommen, aber nicht deswepen, 
weil dort der Deutsche Sicherhei tsdienst oder die n.esta·, 
po sich etwa nicht geicheut hMtten auch lIusserste Ge-
wnl t anzuwenden, sond~rn wd:il df'~r Norwegische Stau tsr.s. t 
schon unmi ttelbar nach der Jesetzunf sich in ProklE:ma­
tionen an die Bev0'lkerung wandte und zur Ruhe und Ord­
nunC' und zur Arbe i ts 18 is tunQ' und zum l1ehorsam p'egen die 
Be~le der Bes~tzungsmacht aufrief. Der einzelne zu 
Diens tleis tungen befohlene NOrWe[!8r fÜ,Q'te sich, vIei 1 er 
wusste, dass Widerstand mit unbedingter Lebensgefahr ver­
bunden war. :Sr hatte die Beis9iele der anderen LMnder 
vor Augen, über die in Norwegen von Mund zu Mund gesprochen 
wurd-c:. Diesen gesamten Sachverhalt hL.be ich selbst kennen­
gelernt und diese Auffassung in vielen GesprHchen mit 
Norwegern nls d<~ren Ansicht bestHtigt gefunden. 
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Ich weiss aus meiner eigenen dienstlichen T~tigkeit, dass !vi 
die Firma Hj. Handberg & Co., Oslo, den Befehl, ausgestellt ' 
von der Deutschen Marine, hatte, zur Gestellung von Baracken 
für die Deutsche Wehrmacht, damit die Wohnungen der Nor-
wegi sehen Bewohner, s owei t irgend m0'glich , nicht bean-
sprucht werd-::n brachten. Die Fa. Hj. Handberg & Co., hatte 
den Befehl, die Barackenerstellung zu org~nisieren, insge-
sumt fiu Ubernehrr.en und unter eigener VerLntwortung in Unter-
auftragen an weitere norwegische Baufirmen zu ver~eben, , 
so dass die Fa. Hj. H&ndberg in allseitiges Vertragswerk 
eingespannt wurd~, aus dem eine Befreiung schlechterdings 
unlli0'glich war. Die nnsprüche der Unterunternehmer aus 
diesem Auftragswerk gegen die Fa. H,i. Handberg & Co., gingen 
in das Vielfache von MillionenbetrMgen. Bei deren 8abo­
tierung würde die Fa. Hj. Handberg ~ Co., verh&ftet ge­
blieben sein gegenüber dem nOI"vVegischen Unterunternehmer , 
sie wUrde aber keine Rückendeckung erhalten hs.ben bei 
d'r Deutschen Wehrmacht, weil erD. Saboteur nichts zu be­
ans:oruchem gehabt hlltte. Wenn die Fa. Hj. Handberg & Co., 
nich t m1 t Gewa.l t zur Ausführung dnr Befehle hUtte gezwun­
gen werden müssen, wenn sie durch Flucht ihrer massgeb­
lichen Herren oder durch sonstige Sabot~ge die Aus-
fUhrung der ßefehle zu hintertreiben versucht hUtte, so 
würde sie ebenfalls dsrarti,&!en wirtschaftlichen Nach teilen 
ausgesetzt word'on sein, welche den v0'lligen Ruin der Firma 
bedeutet und sMmtliche no~vegischen Unterunternehmer in 
den wirtschbftlichen Ruin mithineingezogen hMtte. 

Ich habe Herrn Peter Harsem auch pers0'nlich sehr gut 
kennengelernt und bin ueberzeugt, duss er gegen sein 
Vaterland keinerlei Handlungen unternommen hat, zu 
denen er nicht durch die Besatzungsms.cht befohlen wur­
de und bei deren Sabotierung er sons t für seine Lands­
leute nur noch gr0sseres Unheil angerichtet hMtte 

Humburg, den 24. Uai 1951. Walter Krohn (sign.) 

Duss die vorstehend:~ Unterschrift von dem mir pers0'D­
lieh bekannten Herrn Wal ter Krohn, HCLillburg, abgegeben 
wurde, bescheinige ich hiermit. 

Der Rech tsanV'!~.:.l t 

G. Peters (sign.) 

Dr. H8inrich LÜdemann 
Dr. Gt.lnth9r Peters 

Rech tsanvdll te 
(24) Hamburg 1 
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